
§ 3 
(1) It einer der Eheschließenden 

Etieschließung in das Familienbuch 
Hamburg eine neue Ehe mit einent 
gilt die nach § 1 geschlossene Ehe 
neuen Ehe als aufgelöst. 

(2) Die §§ 40, 55 und 57 
1946 finden entsprechende 

t 
ver der Eifitragung der 
deg Hauptstandesamtes 

Dritfen eingegangen, so 
mit der Schheßung der 

des Ehege 
Anwendun 

seizes vein 20. 'Februar 
g. 

,..,./ce§etz- Un eror 
fiir das Land Hessen 

litifigsbiatt 

1949 Ausgegeben zu Wiesbaden, den 2i diez 1949 Nr. 44 

- 

• Imilholtti4tbetsifiehtt sate 
Geoette *Jer nettung önrorromangetn het Meachhelem- 
gen v& 1. Pabruar f949 	  21 

(314 Gesetz gur Anwendting der §§ 369-376a Deleheversiche-
rungsordnung bn Landa Hessen (VernaUrns der Träger 
der Itrankenversicheritrig 	Arztert, ahnärzten, Den- - 
tisten. Krankerifiätteent und Apothekern (Anpassungsge. 
Sett) Vent 211. Februar 1949 , 	..... ' . . 	. 4 	.- 21 

(32) Gesetz ilbei  die Gleichstellung der in das zivne Arbeits- 
, 

• (Dieser Ausgabe liegt 

(30) Gesetz 
• - 

s liber Heilung von Formmängeht bei Eheschheilungen 

vom  21» E'ebruar 1940 

et 
 

At  Griind der Artikei n-  und  II]  der Proklarnation Nr, 4 
der amerikanischen Militärregierung vom 1. Marz 1947 in 
Verbindung mit der Ptcyklernation Nr. 2 der amerikanischen. 
'Militarregierung vom 19. September 1945 wird das fo/gende - 
vent Länderrat gach AnhdrUng des Parlamentarischen Rates 
beschIOssene .  Gesetz erlassen  und verkiindet: 

1 1 • . 
Ist in der Zeit vorn 1. Januar 1945 bis zmii. Inkrafttreten 

dieses  Gesetzes vor einer nicht -  zuständigen deutschen - Stelle 
oder ver einem Geistlichen  in  einem: nicht tinter deutscher 
Verwaltung gehenden Gebiete eine Ehe geschlotgen *arden, 
die nach deutschem  Recht wegen Vormangels nicht gültig 
so erlangt_cliege "the, sofern einer der theschließenclext Seirien 
gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich  dieses Geset2es 
hat,  vorn Zeitpiankt der ,  Eheschließung an die Wirkungen 
einer gemäß den §§11 ff des Ehegesetzes vom 29. Februar 1946 

• (Kontrollratsgesetz Nr. 16) geschlosserien  Ehe, Sc,bald die 
Schließung in das FarniIienbtich des HauntsfanclesamteS in 
Hamburg eingetragen ig. 

Der Stanclesbeamte des Hatiptstandesamtes in Uainburg hat 
eine solche theschließung einzutragen, Sdhatd ihm eine Ür- 

hunde  einer der genahnten Stellen odek eirtes Geigliche,t 

--'vorgelegt Wird, aus der sich die theschlfel3ung ergibt. 
• • 

§ 4 
Die Eintragung kann, Mir bis zum  31. Dezember /950-  er-

folgen. 	
§5  

Seite 

' verligItnis iiber.ehhrten ehemahgen Kriegseefangenen 
%ham 18. März 1949' 	......vvv.v.v... 24 

(39) Gesetz zur Ancierung des Gesetzes fiber die Aufhebung 
und PInderung von Vorsehriftert der SoziaIversitherung 
vom  2Z  Affgrz 1949 .. .... . . . — 

(30- Veroidnung zur tlherleitung der GésundheitsNmter  at  
die Stadt- und Landkreise vom Z. Februar 1949 	. . 	22 

(93)- urraubsverordnung für die Bearnten und Angestenteri des 
öffentlichen Dientet im Lande Hessen, vom 29; Febr. 1949' 23 

die Beilage Nr. 3 b-ei) 

- 
§ 

Dieses Gesetz tritt  am I. August 1g48 fn Kraft. 

Wiesbaden,  den 21. Februar 1949. 

Der Hessische Ministerpräsident 

I. V. Dr.  Hilpert 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hier-
mit verkündet wird:- 

(31) Gesetz 

zur Anwendung der §§ 368 — 376a Reichsversicherungsordnung - 

im Lande Hessen (Verhältnis der Tager' der Krankenver- 

sicherung zu • IsIrzten, Zahnärzten, tfentisten, Kranathhäusern 
und Apotheken) (Atipassungsgesetz) 

vom 21. Februar 1949 

§' l 

In den ,§§ 368 — 376a Reichsversicherungsordnurig tritt 
wells an die Stelle des Wortes „Reich"- uric' der entsprechen-

den. Worfverhindungen das -Wort „Land"-  bzw. „Landes". 

• § :g 

Die Bestimmunen des § 374 Reichsversicherungsordnung 
finden auf das Verhältnis zu Deinisten sinngemäße Anwen-
dung, 

Das . Gesetz tritt  arn Tage seiner  Verkündung  it graft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sfnd ' 

gewahrt. 

' Wiesbaden, den 21 .  Februar 1949. 

• 
lieSsisches StaaAministerium 

ber Minisierpritsideiu 
I. V. Dr.'Hilpert. 

Der Minister 
für Arbeit und Wohlfahrt 

JoserArndgen 

Die Eiritragung und dlie .gemäß § 1 eintretenden Rechts-
' Wirkungen .sind den Beteiligten vom Standesbeanitert rtlřt-

Ztiteilen. 
, 	§6  

Mir die Eintragung der Elieschheaung in das ainilienbuch 
werden Gebühren nicht erhoben. 

S
" §7  

Als Geltingsbereich dieses Ge.setzes gilt atiC'is „dar Gebiet, 

In dem eine diesem Gesetz entsprechende - Regelung besteht. 

Gesetz- und Verordnungsblait für das Land Hessen 

Vierzehnter Tag nach. Ablatif des Ausgabetages: 12. April 1949 

(32) Gesetz 
• 

über die Glekhgellung der in das zivile- Arbeitsverhältnis 

, überführten .  ehemaligen Kriegsgefangenen . 

- vom 15. März 1949 

-Auf Grund  dr  'Artikel g und III der Proklamation  Nr: 4. 

der' amerikaniechen Militgrregierung vom_ l. März ,1947 in 

Verbindung mit der Proklamation Nr. 2 der  amerikanischen 



Wiesbaden, den 29. März 1949 	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen 
	

Nr. 4/5 

Militärregierung vorn 19. 'September 1945 wird das folgende 
vom Länderrat nach Anhörung des Parlamentarischen Rates 
beschlossene Gesetz erlassen und verkündet: 

§1.  
(1) Auf Deutsche, die aus der Kriegsgefangensehaft ent-

lessen worden sind, um in dem bisherigen Gewahrsamsland 
in ein Zivilarbeitsverhältnis überführt zu werden, finden 
während ihrer Abwesenheit und nach ihrer Rückkehr die 
bestehenden deutschen Vorschriften über die Rechte und Vor-
rechte deutscher Kriegsgefangener innerhalb Deutschlands 
Anwendung. Dies gilt nur, wenn die - im Ausland eingegan-
gene Verpflichtung zu ziviler Arbeit - vom Tage der Über-
führung an gerechnet - die  Mindestdauer nicht • übersteigt, 
die von den jeweiligen Gewahrsamsmächten für den Ab-
schluß von Zivilarbeitsverträgen vorgeschrieben ist, und die 
Rückkehr nach Deutschland spätestens innerhalb von zwei 
Monaten nach Ablauf der Verpflichtungszeit erfolgt. 

(2) Absatz 1, Satz 1 gilt nicht für das Gebiet der Soztalver-
sicherung. 

§2 
Die zuständigen Landesminister erlassen die erforddrlichen 

Durchführungsbestimmungen. 

§3 
Das Gesetz tritt mit Rückwirkung vom 1. Juli 1947 in Kraft. 

Wie:sbaden, den 15. März 1949. 

Der Hessische Ministerpräsident 
Stock 

(33) Gesetz 
zur Xiaderung des Gesetzes fiber die Aufhebung und 
24.nderung von Vorschriften der Sozialversicherung 

vom 22., März 1949 

Auf Grund der Artikel II und III der Proklamation Nr. 4 
der amerikanischen Militärregierung vom 1. März 1947 in 
Verbindung mit, der Proklamation Nr. 2 der amerikanischen 
Militärregierung vom 19. September 1945 wird das folgende 
vom Länderrat nach Anhörung des Parlamentarischen Rates 
beschlossene Gesetz erlassen und  verkündet:  • 

Art. I 
In § 1 des Gesetzes über die Aufhebtmg und  Änderung  von 

Vorschriften der Sozialversicherung vom 15. Juli 1947 (GVBI. 
S. 44) werden die Worte „bis zum 31. Juli 1948" durch die 
Worte „bis zum 31. Jail 1949" und die Worte „am 1. Januar 
194,7" durch die Worte „am 1. Januar 1948" ersetzt. 

Art. II 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. August 1948 In 
Kraft. 	 • ' 

Wiesbaden, den 22. März 1949. 

Der Hessische Ministerpräsident 
Stock 

(34) Verordnung 
zur tlberleitung der gesundheitsämter 

auf die Stadt- und Landkreise 
vom 2. Februar 1949 

Auf Grund des § '7 Absatz (1) des Gesetzes über die Rege-
lung des Finanzausgleichs für das Haushaltsjahr 1946 vom 
8. April 1917 (GVB1. S. 24) wird verordnet: 

§1 
Die in Anlehnung an die unteren Verwaltungsbehörden 

eingerichteten Gesundheitsämter werden durch den Vber- 
°  

gang auf  die Stadt- und Landkreise Einrichtungen der Kreise 
gemäß § 4 Absatz (2) Satz 1 des Gesetzes Über  die Verein-
heitlichung; des Gesundheitswesens vom 3. Juli 1C34 v(RGB1. I 
S. 531). Sie führen die Aufgaben des öffentlichen Gestpdheits-
diensteS nach Maßgabe des § 3 dieses Gesetzes mit  Ausnahme 
_der 'Rassenpflege im bisherigen Umfange wetter; ,Ihre ört-
liche Zuständigkeit bleibt unverändert. Das Geseli tlber die 
Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vorn 3. Juli 1934 
,(RGBL I S. 531), die zu seiner Durchführung erlassenen Ver-
ordnungen vom 6. Februar 1935 (RGBI. I S. 177), vom 22. Fe-
brusi. 1935 (RGB1. I S. 215) 'und vom SO. März 1935 (RMB1. 
S. 327) sowie die Verordnung über Gebührenerhebung der 
Gesundheitsämter`vom 28. März 1935 (RGE1. I S. 481) bleiben 
in Kraft, soweit das Kontrollratsgesetz Nr. L.§ 7 Absatz (1) 
des Gesetzes über die Regelung des Finanzausgleichs  für  das 
Haushaltsjahr 1946 vom 8. April 1947 (GVB1.  S. 24) und diese 
Verordnung nicht entgegenstehen. 

§2 
(1) Diejenigen Gesundheitsämter, welche für einen einzel-

nen Stadtkreis oder für einen einzelnen Landkreis einge-
richtet sind, gehen auf den Kreis über, für weichen sie ein-
gerichtet sind. 

(2) Diejenigen Gesundheitsämter, welche für mehrere 
kreise eingerichtet sind (gemeinschaftliche Gesundheits-
ämter), gehen jeweils auf denjenigen Kreis über, In  welchem, 
sie ihren Sitz haben. Die beteiligten  Kreise  regeln die Ver-
waltung des gemeinschaftlichen Gesundheitsamtes durch eine 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Sinne des § 13 des 
Zweckverbandsgesetzes vom 7. Juni 1939 (RGB1. I S. 979). 
Jeder der beteiligten Kreise kann verlangen, daß das Ge-

- sundheitsand von den Kreisen gemeinschaftlich übernom-
men  wird;  in diesem Falle haben die Kreise einen Zweck-
verband zu bilden, 

(3) Die  Gesundheitsämter führen die Bezeichnung „Kreis-
gesundheitsamt" bzw. „Stadtgesundheitsamt", die gemein-
schaftlichen Gesundheitsämter führen eine entsprechende 
Bezeichnung. Der Minister des Innern kann Abweichungen 
zulassen. 

§3 
(1) Die in den Gesundheitsämtern tätigen Beamten, Ange-

stellten und Arbeiter werden von dem Kreis oder dem Zweck-
verband, auf den das Gesundheitsamt gemäß § 2 übergeht 
(Trager), übernommen. Dies gilt auch für den Amtsarzt. Bel 
der Übernahme der Beamten, Angestellten und Arbeiter 
finden die Vorschriften des Kapitels V des Gesetzes zur 
Änderung  von Vorschriften auf dem Gebiet des allgemeinen 
Beamten-, Besoldungs- und Versorgungsrechts vom 30. Juni 
1933 (RGB1. I S. 433) entsprechend Anwendung. 

(2) Die Versorgung der Beamten, welche gemäß Absatz (1) 
übernommen werden, wird Von der bisherigen und der 
neuen Anstellungsbehörde anteilig nach den Dienstzeiten ge-
tragen, die der Beamte bei ihnen abgeleistet hat. Bei der 
Berechnung der Dienstzeiten werden nur 'voile Jahre zu 
Grunde gelegt. Das Nähere regelt der Minister des Innern 
im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen. ' 

§4 
(1) Bewegliche Sachen im Eigentum des Landes; welche am 

1. Juni 1948 ausschließlich von einem Gesundheitsamt be-
nutzt worden sind, gehen ohne Entschädigung in das  Eigen-
turn des neuen Trägers  des Gesundheitsamtes über. 

(2) Der neue Trager. eines Gesundheitsamtes tritt unbe-
schadet der Vorschriften des § 3 in alle vermögensrechtlichen 
Pflichten und Rechte des Landes ein, welche für Zwecke 
eines staatlichen Gesundheitsamtes begründet sind. Dies gilt 
nicht für Rechte und Pflichten, welche den Erwerb oder die 
Veräußerung von Grundstücken betreffen. 

(3) Der Regierungspräsident bestimmt in Zweifelsfällen, ob 
eine bewegliche Sache ausschliel3lich von einem Gesundheits-
amt am 1. Juni 1948. benutzt worden ist und ob vermögens-
rechtliche Pflichten und Rechte des Landes für Zwecke eines 
staatlichen Gesundheitsamtes begründet sind, 

§5  
Leiter des Gesundheitsamtes ist ein hauptamtlicher Amts- 

arzt. Er führt die Amtsbezeichnung „Kreisarzt." bzw. Atadt- 

4 

22 



(35) Urlaubsverordnung 
Nr die Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes 

- im Lande Hessen 
vom 26. Februar 1949 

Auf .drund der §§ 22 und 106 des Gesetzes über die Rechts-
stellung der Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst 
des Landes Hessen (HBG) in der Fassung vom 25. Juni 1948 
(GVB1. S. 101) wird mit Zustimmung der Landespersonal-
kommissidn verordnet: 

I. Allgemeine Vorschriften 

'  §1  
'(1) Diese Verordnung gilt für die Bediensteten 

des § 2 HBG. 
im Sinne 

Wiesbaden, den 29. März 1949 
	

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land liessen 	 Nr. 4/5 

D'er Träger' eines Gesundheitsamtes ,darf als, dessen Leiter 
n1.1r eine Person bestellen; welche .aie fachlichen Voraus-
setzungen nach § 12 der. Ersten ,Durchführungsvesordnund 
Veg gesétz  über die ,Vereinheitlichung des:, Gesundheits-
wégens Vorn' 6: Februar 1935 (RGB1. I Ś . 17'7) erfüllt. Der 
.1Viinister , des. Innern kann iNin den Vorschriften der §§ 12 
bis 14 dieser Durchführungsverordnung l3efreiung erteilen. 

, 	 § 7  7  
Einrichtung neuer ;  sowie die Zusämmenlegung„und 

Xufhebting bestehender Gesundlieitśämter bedarf der Ein-
willigung des Ministers des Innern. 	- 

arzr; dies gilt entsprechend für den Leiter gemeinschaft- 	(2) Günstigere Urlaubsbestimmungen •" bleiben unberührt, 
licher Gesundheitsämter  er  Minister  des Innern -kann A137. soweit sie  in  einer noch gilltigen -,Tarifordnungeinem Tarif-. 
weichungen  zulassen. vertrag, einer Betriebsvereinbarung oder . einem Einzel-

, , 	e " § 6 	 - arbeitsvertrage enthalten sind - Oder getroffen werden und 
nicht zWingende Vorschriften des ,Urlaubsgesetzes vom 29. Mai 
1947 (GyB1, S. 33) entgegenstehen. 	 , 

§ 2 
Während des-  Urlaubs  mull  die drdnungsgemäße 23.utrecht-

erhaltung des Geschäftsganges gewährleistet sein. Der' Be-
hörde dürfen aus  der Gewährung von Urlaub in - der Reger 
:keine, Stellvertretungskosten erwachsen. 

(2) Wird' aus Anlaß der Einrichtung eines neuen Gesund-
heitsamtes die Zuständigkeit eines gemeinschaftlichen  Ge-
sundheitsamtes auf einen Kreis beschränkt so haben,, sich 
die beteiligten Kreise "wegen der Übernahme des Personals 
und, des Inventars des gemeinschaftlichen Gesundheitsamtes 
auseinanderzusetzen. Wenn sich die Kreise nicb.t binnen an-
gernessener Frist über die'. Abseinandersetzung geeinigt 
habe; nimmt die Aufsichtsbehörde die Auseinandersetzung 
Vor. - 

§8  
(1) Für die Kosten des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

haben die Träger der Gesundheitsämter aufzukommen. 	' 
(2) żu den Ko-sten der gemeinschaftlichen Gesundheits-

ämter haben im Falle des § 2 Absatz (2)  Satz  1 diejenigen 
Kreise,  welche nicht Träger 'des Amtes sind, einen Beitrag 
zu leisten..  Die Höhe ,des Beitrages wild von den beteiligten 
Kreisen durch Vereinbarung_geregelt. Wenn sich die beteilig-
ten Kreise über die Höhe des Beitrages nicht binnen ange-
messener Frist einigen, wird der Beitrag von der Aufsichts-
behörde fegtgesetzt. 

''Die in der Zeit vom 1. Juni 1948 bis zum Inkrafttreten die-
ser Verordnung entstandenen Kosten der Gesundheitsämter 

,gehen ni Lasten der Träger, welche die  Gesundheitsämter 
gemäß" § 2; übernehmen. Bestehende Verbindlichkeiten • sind 
an die Folderungsberechtigten unmittelbar zu begleichen. 
:Zahlungen, welche das Land für diese- Zeit bereits geleistet 
hat, sind ihm von dem Träger zu erstatten. 

§10  
Diese Verordnung tritt mit der Verkündung 

Wiesbaden,  den 2.  Februar 1949. 

Hessisches Staatsminfsterium, 

Der Ministerpräsident 
L V. Dr. Hilpert .  

Der Minister des;  nnern 	Der Minister der Finanzen „ 
Zinrikann 

(2) Bei Urlaubsgesuchen von aus politischen, rassischen 
oder religiösen Gründen Verfolgten ist großzügig in  ver-

. fahren. 
_  II.  Erholungsurlaub 

§4  • '• 
Per Bedienstete hat -  in jedem Urlaubsjahr AnsPrOch auf 

eineń  bezahlten Erholungsurlaub. Jähr lm Sinne dieser Ver-
:Ordinmg ist das  Urlaubsjahr;  es läuft Voin 1. April bis 31. März. 

' 	• 	' 	
v 	 , 	• 

- (1)' Der Urlaubsanspruch richtet sich nach dem '.Lebensalter, 
das der%Bedienstete im Laufe des Jahres, vollendet. Er be-
trägt bei einem Lebensalter 

bis zu la Jahren' 	  24 Arleitstage 
über 18-25 Jahren   14 Arbeitstage 
über 25-32 Jahren 	  15 Arbeitstage • 
über 32-49 Jahren • .. . .. 	, 	, 16 Arbeitstage 
über 49 Jahre 	  24 Arbeitstage. 

4 	- - 	(2) Jugendliche, - die, das 18: -, Lebensjahr im Laufe des 
• Jahres vollenden; haben .Urlaubianspruch von 24 Arbeits-
- tagen hiv Verhältnis der Zahl der in dieser Altersklasse  ver-
brachten vollen Beschäftigungsmonate zu 12, für  den Rest 
des, Jahres Urlaubsanspruch von 14 Arbeitstagen im Verhält-

. flis zu 12. , 	, 
(3). Bedienstete,  die auf Veranlassung" ihres "Dienstvorge-

setzten ihren ganzen Urlaub in tier Zeit vom 1. November 
bis 30. April nehm,en, können einen. Zusatz-urlaub zu 
6 Arbeitstagen erhalten. Fällt der Urlaub nur zum Teil in 
die vorbezeichnete Zeit, So verringert sich der  Zusatzurlaub 
entsprechend. 

• § 6  
(1)  Dr  Urlaubsanspruch nach § .6 besteht für 'eine Beschäf-

tigung, die bei der gleichen Dienststelle Mindestens ś  Monate 
im gleichen Jahr dauert; § 7 Absatz 1 findet entsprechende 
Anwendung. Für eine kürzere Beschäftjgu ńg wird Teilurlaub 
im Verhältnis der . vollen Beschäftigungsmonate zn. 12 gewährt. 
_ (2) Der Urlaub ist in dem Jahr zu gewähren und zu neh-

- men„ für das der Anspruch entsteht. In besonderen Härte-
- fällen kann der _Urlaub; soweit:,..es die Arbeitslage gestattet, 
ausnahmsweise  hi das nächstfolgende Urlaubsjahr übertragen 
werden. Der übertragene Urlaub  mull  spätestens bis zum 

• 30. Juni gewährt und genommen werden. • „ 	, 
(3) Bruchteile Von Tagen werden auf volle Tage aufgerun-

det. 'Die Aufrundung findet in  jedem Jahr nur einnfil statt 

§? 
-,(1) I3eginnt die Beschäftigung im Laufe eines Jahres, so ist, 

eine Unmittelbar vorher beendete Zeit, während der der Be- - 
dienstete im gleichen Jahre" anderweitig im öffentlichen 
Dienst beschäftigt war, auf die Beschäftigung bei der Dienst-
stelle anzurechnen, falls für sie noch kein Urlaub gewährt 
war. Eine unmittelbare» Übernahme ist gegeben, wenn zwi-
schen der Beendigung des ;früheren Beschäftigungsverhält-
nisses Und dem Beginn des neuen nur Sonn .- oder Feiertage 
oder die für die Übersiedlung von dem alten zu dem neuen 

• Dienstort erforderlichen : Reisetage liegen. 

' 
, (2) Der erste Urlaub kann nicht Vor Ablauf einer ununter- 
brochenen Beschäftigung von 6 Monaten bei der Dienststelle 

. 	 §3  
• -(1) Die Urlaubsregelung, insbesondere die Festsetzung der 
Reihenfolge für den Utaubsantritt, wird, im Einvernehmen 
mit der gesetzlichen Betriebsvertretung durchgeführt. 

In  Kraft. 

Dr. Hilpert 



gem/miner( •weidert.,..auf die -Wartezeit sind anrechnUngsfähige 
Zeiten gerriäß A.13Satz 1 anzurechnen. Von ,der Erfilllung der 

Vatikzeit ist iesdeveit abzusehen, als .'es erforderlich ist, um 

den Aklaub ,vor Ablaut des Jahresiu geWähren. 

(3) Urlaub, der im gleichen Ishre t 	m frilheren Be- 

schäftigungsverhältnis jeder Art gewährt oder abgegolten 

war ist auf den Urlaubsanspruch anzurechnen. Beim 'Ober- 

tritt aus Itrivatern M tlen öffentliehen Dienst entsapricht das 

Kalenderiahr dem Urlaubslahr des . -öffentlichen Dienstet, das 
• 

8 

Encligt dae--Dienstverhältnis, bevor der Urlaub, Teilurlaub 

oder ZuSatealrlaub genaite § 5 Abs. 3 gewährt getromMen 
trts'o wird der Urlaub, Teilurlaub OEnder Zusatturlatib gernäß 
§ 5 Abs. 8 .ausrfahMsWeise durcit Weitetzahlung der im letzten 
vollen Beschäftigungsmonat bezogenen Dienstbezilge ür die 

Dauer des Urlaubsanspruches abgegoIten. babel ist jeder 
Monat einheitlich mit 25 Arbeitstagen 'anzusetzen. 'Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Bedienstete im Dienste der gleichen Anstel-

lungskörperschaft, _sel es such in eitern anderen Dienstver-

hältnis, verbleibt„; gegebenenfalls  is  nach § 6 Abs. 2 zu ver-

fahren. 
§ 9 

Bedienstete, die ohneErlaulanis während  des  Urlaubs gegen 

Entgelt arbeiten, verlieren den Anspruch auf die Dienstbezüge 
- 

in Höhe dieses Entgelts. 
§ 10 

Der LlrlaubsansPruch verminclert sich urn Arbeitstage, die•
"ohne gerechtfertigten Grund versäumt werden. 	 • 

§ 11 

diezein 'Kalenderjahr beginnt. 

Pe* 
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_.vae 

(1) E'rkrankt ein Bediensteter während seines Urlaubes, so 

ist er naieht berechtigt, den Urlaub abzubrechen und nach 

seinerk  GenesUng fortzusetzen ,  In begründeten Fällen ist. 
Nachurlaub zu gewähren. 

(2) Kann der Bedienstete einen planmäßig festgesetzten 
Urlaub wegen Krankheit nicht beginnen, so Wird er ihm nach 

Wiederherstellung seiner Gesundheit _gewährt. Dies gilt ge-

gebenenfalls a1 besonderer Härtefall im Sinne des _§ 6 Abs. 2. 

(3) Der Urlaub kann auch während einer .Krankheit genom-

men werden. In diesem Falle  treten für die Dauer des Ur-

1 ,-nibes an die Stelle der Krankenbezüge dieUrlauloshezüge. 

IH. Sonderurlaub 
§12 	• 

(1) Zur Wiederherstellung der Gesundheit karm dem Be-
diensteten Genesungsurlaub geN,vährt werden, wobei dem Er-. 

bolungsbedürfni8 Bechnung tu tragen ist Die Notwendigkeit 
der -Beurlaubting hat der Bedienstete durch Vorlage einer 

ärztlichen, auf Verlangen seines Dienstvorgesettten einer 

amts- oder vertrauensärztlichen Bes -cheinigung nachzuweisen. 

(2) 'Die für die  Bewilligung  'des ErholungSuilaubes Zustän-

dige  Steile entscheidet, ob und inwieweit  hierauf der Ge-

' nêSungSurlaub angerechnet wird. Wenn der Genesungsurlaub 
- den jährlichen Erholungsurlaub  um mehr als einen Monet 

übersteigt, bedarf es der Genehmigung der obersten Dienst-
behörde. Ein durch Versorgungs- oder Sozialversicherungsbe-
hörden gewährter Kurattienthalt ist auf den Erholungsurlaub 

T1 ¡Olt .anzurechnen. 

betragen soli und nach dem allgemeinen Gesundhelt.szustand 
und der Art der Beschlidigung ohne weiteres als begründet 
angesehen werden kann. In den sonstigen FtdIen mud die "(It-
laubsgewährung von einem Amts- oder Vertrauensarzt als 
notereridig beselleinigt werden, 

(1.)Setreit nach Tartfordnung, Tarifwerträgen ler Betriebs-

vereinbarungen für besonders gesamdheitssehtette oder ■-ge-
Fähr-dende täti-.1teeiten ZuSatztarlaub gewährt wird Gder ge-
währt werden kann, gelten (Bezo Regelungen entsprechend 
für Beamte, die die gleichen Bedingungen neben Angestellten 
erfüllen, a:uf die diese Regelungen Anwendung linden. Das-
selbe giit far Beamte taed Angestellte, die die gleichen Be-
dingungen neben Arbeitern erflillen, auf die diese Regeltingen 
Anwendung finden. 

(2) Auf Bedienstete, die in der Tuberkulosenfürsorge tiltig  

sind, oder die in Bunkern oder Kellern unter  schlechten  Licht-
eer Luftverhältnissen eingesetzt una dadurch besonderer 
Gefährdung ihrer Gesundheit ausgeSetzt sind, findet die 
Nr, VII der G.D.O. in der Fassung der 6.  Änderung  vomi.  Md 
1941 (RBes. Bl. S. 149) entsprechende Anwendung. 

§15 	 , t 
Weibliche Bedienstete mit eigenem Hausstand können ata 

Verlangen soweit ,dringende 'dienstliche Gründe nicht ent-
gegenstehen, zur Erledigung hauslicher und persönlicher An-
gelegertheiten, lin Monet eMeo. freien Arbeitstag (Hausarbeits-
'tag) und, wenn sie eder triehrere Kinder unter 14 Jahren i 
im eigenen Hausstand otarie ausreichende Hilfe betreuen mils- ; 
sen, zw-ei Hausarbeitstage erhalten. Eine Kürzung der Dienst-
bezüge findet nicht statt, 

§ 16 

(1) Dienstbefreiung ohne Anrechnung auf den Erholungs-
urlaub ist znlässig, soWeit dringende dienstliche Gründe nicht 
entgegenstehen: 

zur Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten, 
b) aus besonderen Anlässen (Teilnahme an Lehrgängen und 

Tagungen der  Gewerkschaften oder sonstigen Veranstal- 
j  (ungen, rue dem steatsbürgerlithen oder dienstlichen In-

teresse dietien,  Todesfall, schwere Erkrankung elms 
nahen Argehörigen, Familienfeiern, Umzug tt. 11.) untet 
Besdulinkung auf das notwendige Mall. 

(2) I diesen Fallen können von den für die Gewährung des 
Erholungsurlaubes zuständigen Stellen kurze Beurlaubungen 
bis- zu jeweils 6  Arbeitstagen ohne  Anrechnung auf den Er-
holungsurlaub  genehmigt  werden. Darüber hinaus bedarf es 
der Genehmigung der obersten Dienstbehörde. 

,g 17 
(1). Bei wichtigen Gründen-  (t. B. z ur Fortbildung odor zu 

Studienzwecken) kann Bediensteten auf Antrag von der 
obersten Dienstbehörde Dienstbefreiung ohne Dlenstbezilge 
gewährt werden. Sell die Dienstbefretung Ringer als 12 Monate 
dauern, so bedarf es erneuter Bewilligung. Die Gewährung 
kann unie:- Bedingungen oder Auflagen (i. B. Kürzung des 
Erholungsurlaube, des Besoldungsdienstalters oder der ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit) erteilt werden. 

(2) Ltegt die Dienstbefreiung auch im dienstlichen Interesse, 
so kann bei ihrer Gewährung die Wetterzahlung der  Dienst-
bezüge ganz oder teilweise bewilligt werden. 

§ 18 
Diese Verordnung tritt am 1. April 1949 in  Knag,  

Wiesbaden, den 26. Februar 1949. 
Der Direktor 

des Landespersonalamtee Hessen 
Zinn 

§13 

Körperbeschädigten Bediensteten im Sinne des Gesetzes über 

Leistungen an Körperbeschädigte vom 8. April 1947 (GVB1. 

S. 19) kann Zusatzurlaub gewährt werden, Wenn er aus ge-
- sundheitlichen Gründen notwendig ist. Debel kann -von der Der Minister des Innern 

Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung abgesehen werden, Z innkann 
wenn der  Zusatzurlaub im Jahr nicht mehr als. 6 Arbeitstage - 
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